
 

 

L 27 

Stromzählerwechsel in Kleingärten 
Anfrage der Abgeordneten Muhlis Kocaağa, Sofia Leonidakis und Fraktion DIE LINKE 

Wir fragen den Senat: 

1. Ist dem Senat bekannt, dass auch in den rund 17.000 Kleingärten im Land Bremen 
die Stromzähler ausgetauscht werden müssen, mit damit verbundenen Kosten von bis 
zu 2.000 Euro bei besonders alten Sicherungskästen bzw. Zählerplätzen? 
 
2. Teilt der Senat die Auffassung, dass Kleingärten einen immensen Beitrag zur Nah-
versorgung gerade von einkommensschwachen Haushalten und zur Integration und 
Inklusion darstellen und daher die Kosten für die Nutzung von Kleingärten unbedingt 
verhältnismäßig sein sollten? 
 
3. Welche Möglichkeiten sieht der Senat, die mit der Erneuerung der Zählerplätze ver-
bundenen Kosten für den Austausch von Stromzählern für die Kleingärtner*innen 
möglichst niedrig zu halten und wie möchte der Senat die Kleingärtner*innen hier un-
terstützen? 

Zu Frage 1: 
Das Messstellenbetriebsgesetz ist die gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Strom-
zähler für alle Stromverbraucher:innen. Darin ist geregelt, dass alle Stromverbraucher:innen in 
Deutschland in Ausführung durch den zuständigen Verteilnetzbetreiber – in Bremen die we-
sernetz GmbH – einen digitalen Stromzähler erhalten. Gemeint sind damit moderne Messein-
richtungen oder intelligente Messsysteme. Inwieweit und in welcher konkreten Anzahl Klein-
gärten im Lande Bremen davon betroffen sind, ist aktuell durch die Senatorin für Umwelt, 
Klima und Wissenschaft in Kooperation mit dem zuständigen Verteilnetzbetreiber wesernetz 
GmbH in Klärung. 

Ein detailliertes Ergebnis hierzu soll im November 2024 im Rahmen der Deputation für Um-
welt, Klima und Landwirtschaft vorgelegt werden. 

Die Fragen zwei und drei werden zusammen beantwortet: 
Die wesernetz GmbH sucht zusammen mit dem Landesverband der Gartenfreunde Bremen 
nach Lösungen, die Einführung digitaler Stromzähler pragmatisch und gesetzeskonform zu 
möglichst geringen Kosten zu ermöglichen. Hierdurch wird dem wichtigen Beitrag zur Nahver-
sorgung der Kleingärten im Land Bremen Rechnung getragen.  

Die unvermeidlichen Kosten für den Anschluss an einen digitalen Stromzähler wie einen not-
wendigen Austausch oder bauliche Veränderung des Zählerschranks (wie beispielweise eine 
Vergrößerung) sind von der anschlussnehmenden Person zu bezahlen. Dies entspricht der 
üblichen Aufteilung der Verantwortung der Niederspannungsanschlussverordnung (§ 22 Abs. 
1 NAV), wonach Anschlussnehmende für die Bereitstellung der Zählerplätze zuständig sind. 
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